
Stadtwerke Forchheim GmbH · Haidfeldstraße 8 · 91301 Forchheim · Tel. 09191 613-0 
Geschäftsführer: Christian Sponsel,  Mathias Reznik · Aufsichtsratsvorsitzender: Oberbürgermeister Dr. Uwe Kirschstein · Handelsregister: Bamberg, HRB 5848

EFG Erdgas Forchheim GmbH · Haidfeldstraße 8 · 91301 Forchheim · Tel. 09191 613-0 
Geschäftsführer: Christian Sponsel, Mathias Reznik · Aufsichtsratsvorsitzender: Oberbürgermeister Dr. Uwe Kirschstein · Handelsregister: Bamberg, HRB 4258

Stadtwerke Forchheim Kommunalunternehmen · Haidfeldstraße 8 · 91301 Forchheim · Tel. 09191 613-0 
Vorstand: Christian Sponsel, Mathias Reznik · Verwaltungsratsvorsitzender: Oberbürgermeister Dr. Uwe Kirschstein

NetzanschlussNetzanschluss WasserpreisWasserpreis Grundpreis für Wasserzähler mit einem Nenndurchfluss – pro JahrGrundpreis für Wasserzähler mit einem Nenndurchfluss – pro Jahr

netto brutto netto brutto neue Zählergröße (Q3)** alte Zählergröße (Qn)** netto brutto

Hausanschlusskosten:* je m3 2,12 € 2,27 € · bis 4 m³ · bis 2,5 m³ 90,00 € 96,30€

Baukostenzuschuss:  
§ 9 AVBWasserV · bis 10 m³ · bis 6 m³ 216,00 € 231,12 €

· je m² Grundstücksfläche 1,30 € 1,39 € · bis 16 m³ · bis 10 m³ 360,00 € 385,20 €

·  je m² tatsächlicher  
Geschossfläche 3,60 € 3,85 € · über 16 m³  · über 10 m³ 540,00 € 577,80 €

TRINKWASSER

Hochtarifzeit (HT), Niedertarifzeit (NT)

Unterscheidung des Stromverbrauchs in Hochtarifzeit 
 (montags bis freitags von jeweils 6.00 – 22.00 Uhr) und 
 Niedertarifzeit (die übrige Zeit in der Nacht und am  
Wochen ende sowie an gesetzlichen Feiertagen).

Abschläge, Rechnung

Energie- und Wasserverbrauch rechnen wir in der Regel einmal 
jährlich zu einem bestimmten Termin ab. Bis zur nächsten 
End abrechnung werden monatliche Abschläge fällig, die auf 
Basis des letzten Jahresverbrauches festgelegt werden. Bei 
Preis-, Umsatzsteuer- oder sonstigen Änderungen während 
eines Abrechnungsjahres werden die zeitanteiligen Mengen 
rechnerisch ermittelt. Dieses Verfahren hat sich in der Praxis 
bestens bewährt.

Selbstverständlich können unsere Kunden ihre Zählerstände 
auch selbst ablesen und uns mitteilen. Per E-Mail geht es 
natürlich auch: ablesung@stadtwerke-forchheim.de.

WASSER

Das Forchheimer Trinkwasser ist ausgezeichnet

Es wird regelmäßig nach den Bestimmungen der Trinkwasserverordnung 
(TVO) untersucht.

Die Härte des Wassers beträgt ca. 3,67 mmol/l (frühere Einheit ca. 21 °dH). 
Nach dem Waschmittelgesetz ist es in den Härtebereich 3 (hart) einzustufen. 
Die Hauptmineralien sind Calcium, Magnesium und Hydrogencarbonat.

Neue Einteilung der Härtebereiche

·  Härtebereich weich: weniger als 1,5 Millimol Calciumcarbonat  
je Liter (entspricht weniger als 8,4° dH)

·  Härtebereich mittel: 1,5 bis 2,5 Millimol Calciumcarbonat  
je Liter (entspricht 8,4 bis 14° dH)

·  Härtebereich hart: mehr als 2,5 Millimol Calciumcarbonat  
je Liter  (entspricht 14° dH und mehr)

TRINKWASSERQUALITÄT

Gebühren (Bruttopreise)Gebühren (Bruttopreise) Kanalherstellungsbeiträge (Bruttopreise)Kanalherstellungsbeiträge (Bruttopreise)

· Schmutzwassergebühr (je m³) 2,80 € · pro m² Grundstücksfläche 2,00 €

· Niederschlagswassergebühr (je m²/Jahr) 0,45 € · pro m² Geschossfläche 7,50 €

ABWASSER

CONTRACTING

Der Wärmepreis für unser Produkt „Wärme komplett“  
setzt sich aus drei Preisbestandteilen zusammen:

1. vertraglich vereinbarter Grundpreis für die Finanzierung 
(bei Eigenfinanzierung entfällt der Preisbestandteil)

2. lohnentwicklungsabhängige Aufwendungen für Betrieb und Unterhalt

3. verbrauchsspezifischer Energieeinsatz (Wärme)

Ein konkretes Angebot kann nur auf Grundlage einer tatsächlichen  
Kostenschätzung der technischen Anlagen und des spezifischen  
Wärmeverbrauchs erstellt werden.

BERECHNUNG

Wärmepreis

Wärme/Arbeitspreis 
variabel nach  

Marktentwicklung

Finanzierung  
konstant 

Betrieb/Unterhalt 
lohnentwicklungsabhängig=

+

+

Weiterführende Informationen und Preise finden Sie unter www.stadtwerke-forchheim.de

** Die bisherige Größenkennzeichnung für Wasserzähler hat sich geändert. Die Kennzeichnung Qn (Nenndurchfluss) wird schrittweise durch Q3 (Dauerdurchfluss) ersetzt.
* Für Wohngebäude bis 30 Wohneinheiten pauschal nach Grundpreis und variablem Laufmeterpreis, alle anderen Nutzungen nach tatsächlichem Aufwand.

Auch in Zukunft: 
Immer gut versorgt in Forchheim.



PRODUKTPREISBLATT

1. Eintarifmessung 2. Doppeltarifmessung

gesonderter Vertragsabschluss notwendig

Von unserer eingeschränkten Preisgarantie sind die Beschaf-
fungs- und Vertriebskosten umfasst, d. h. die Preise können nur 
bei einer Änderung oder Neueinführung von Netzentgelten 
sowie Steuern, sonstigen Abgaben und Umlagen sowie der 
Konzessionsabgabe angepasst werden. 

Weitere Details finden Sie auf unserer Internetseite.

netto brutto netto brutto

Arbeitspreis (je kWh) 32,62 ct 38,82 ct Arbeitspreis (je kWh)

· Hochtarifzeit (HT) 33,41 ct 39,76 ct

· Niedertarifzeit (NT) 30,83 ct 36,69 ct

Grundpreis (pro Jahr) 110,20  € 131,14 € Grundpreis (pro Jahr) 123,00 € 146,37 €

FO | GEWERBE FIX (SONDERPRODUKT) Planungssicherheit durch Preisgarantie und Vertragslaufzeit bis mindestens 31. Dezember 2024

STROM PRIVATKUNDEN

STROM Geschäftskunden

Alle Preise ausgenommen der Grundpreise beziehen sich auf kWh. Alle Bruttopreise sind auf zwei Nachkommastellen gerundet.

1. Eintarifmessung 2. Doppeltarifmessung

netto brutto netto brutto

Arbeitspreis (je kWh) 30,50 ct 36,30 ct Arbeitspreis (je kWh)

Es gelten Sonderbedingungen für die Stromlieferung. 
Mindestlaufzeit des Vertrages 12 Kalendermonate.

· Hochtarifzeit (HT) 32,40 ct 38,56 ct

· Niedertarifzeit (NT) 27,37 ct 32,57 ct

Grundpreis (pro Monat) 8,33 € 9,91 € Grundpreis (pro Monat) 9,35 € 11,13 €

FO | GEWERBE (SONDERPRODUKT  ) gesonderter Vertragsabschluss notwendig

Eintarifmessung Doppeltarifmessung

netto brutto netto brutto

Arbeitspreis (je kWh) 30,90 ct 36,77 ct Arbeitspreis (je kWh)

Es gelten Sonderbedingungen für die Stromlieferung, z. B.  
Bankeinzug, Mindestlaufzeit des Vertrages 12 Kalendermonate.

· Hochtarifzeit (HT) 32,80 ct 39,03 ct

· Niedertarifzeit (NT) 27,76 ct 33,03 ct

Grundpreis (pro Monat) 8,38 € 9,97 € Grundpreis (pro Monat) 9,16 € 10,90 €

FO | NATUR (SONDERPRODUKT) gesonderter Vertragsabschluss notwendig

Preisregelung bis ca. 3.120 kWh / Jahr Preisregelung ab ca. 3.120 kWh / Jahr Doppeltarifmessung

netto brutto netto brutto netto brutto
Arbeitspreis (je kWh) 31,44 ct 37,41 ct Arbeitspreis (je kWh) 30,08 ct 35,80 ct Arbeitspreis (je kWh)

· Hochtarifzeit (HT) 32,52 ct 38,70 ct

· Niedertarifzeit (NT) 26,37 ct 31,38 ct

Grundpreis (pro Monat) 6,70 € 7,97 € Grundpreis (pro Monat) 10,26 € 12,21 € Grundpreis (pro Monat) 11,84 € 14,09 €

FO | PRIVAT (SONDERPRODUKT) gesonderter Vertragsabschluss notwendig

Gemeinsame Messung (bei Bestandsanlagen) Getrennte Messung

netto brutto netto brutto

Arbeitspreis (je kWh) Arbeitspreis (je kWh)   gesonderter Vertragsabschluss notwendig

Buchbar nur im Netzgebiet der Stadt werke Forchheim. Es sind 
nur Geräte mit Festanschluss zugelassen (keine Steckvorrich-
tung). Es gelten die NT-Zeiten des jeweils allgemeinen Tarifs der 
Stadtwerke Forchheim.

· Hochtarifzeit (HT) 31,09 ct 37,00 ct · Hochtarifzeit (HT) 26,28 ct 31,27 ct

· Niedertarifzeit (NT) 24,81 ct 29,52 ct · Niedertarifzeit (NT) 24,08 ct 28,66 ct

Grundpreis (pro Monat) 8,75 € 10,41 € Grundpreis (pro Monat) 6,67 € 7,94 €

FO | WÄRME (SONDERPRODUKT ) Sondertarif für Speicherheizungen, Wärmepumpen und unterbrechbare Verbrauchseinrichtungen

gültig ab 1. Januar 2024

1. Eintarifmessung 2. Doppeltarifmessung

netto brutto netto brutto

Arbeitspreis (je kWh) 30,48 ct 36,27 ct Arbeitspreis (je kWh)

· Hochtarifzeit (HT) 32,38 ct 38,53 ct

· Niedertarifzeit (NT) 27,34 ct 32,53 ct

Grundpreis (pro Monat) 8,38 € 9,97 € Grundpreis (pro Monat) 9,16 € 10,90 €

FO | Natur mobil (SONDERPRODUKT mit gesondertem Vertragsabschluss notwendig) 

Auch in Zukunft: 
Immer gut versorgt in Forchheim.



STROM GRUNDVERSORGUNG

Eintarifzähler Doppeltarifzähler
Arbeitspreis ET je kWh Grundpreis pro Jahr Arbeitspreis HT je kWh Arbeitspreis NT je kWh Grundpreis pro Jahr

Brutto-Endpreis 37,28 ct 148,96 € 39,96 ct 32,49 ct 175,20 €

Umsatzsteuer 19 % 5,95 ct 23,78 € 6,38 ct 5,19 ct 27,97 €

Netto-Endpreis 31,33 ct 125,18 € 33,58 ct 27,30 ct 147,23 €

Entgelte des Netzbetreibers

Arbeitspreis 11,06 ct 11,06 ct 11,06 ct

Grundpreis 70,00 € 70,00 €

Messstellenbetrieb 15,20 € 28,00 €

Steuern, Abgaben und Umlagen

Stromsteuer 2,05 ct 2,05 ct 2,05 ct

Konzessionsabgabe 1,59 ct 1,59 ct 0,61 ct

KWKG-Aufschlag 0,275 ct 0,275 ct 0,275 ct

Umlage § 19 Abs. 2 StromNEV 0,643 ct 0,643 ct 0,643 ct

Umlage § 17f EnWG  
(Offshore-Netzumlage) 0,656 ct 0,656 ct 0,656 ct

Umlage § 18 AbLaV 0,000 ct 0,000 ct 0,000 ct

Saldo der genannten ein-
fließenden Kostenbelastungen 16,27 ct 85,20 € 16,27 ct 15,29 ct 98,00 €

Rechnerisch ergibt sich damit als Grundversorgeranteil für die vom Grundversorger erbrachten Leistungen (Beschaffung und Vertrieb):

Energiepreis (verbrauchsabhängig) 15,05 ct 17,31 ct 12,01 ct

Grundpreis (verbrauchsunabhängig) 39,98 € 49,23 €

GRUNDVERSORGUNGSTARIF FÜR KUNDEN OHNE LEISTUNGSMESSUNG

Allgemeine Preise und Bedingungen der Versorgung von Haushaltskunden mit Elektrizität im Sinne von § 3 Nr. 22 des Energiewirtschaftsgesetzes im Rahmen der Grundversorgung: 
„Haushaltskunden“ im Sinne von § 3 Nr. 22 des Energiewirtschaftsgesetzes sind Letztverbraucher, die Energie überwie gend für den Eigenverbrauch im Haushalt oder für den einen Jahresverbrauch 
von 10.000 Kilowattstunden nicht übersteigenden Energieverbrauch für berufliche, landwirtschaftliche oder gewerbliche Zwecke kaufen.

Erläuterung zur Zusammensetzung der Grundversorgungstarife und zu den tatsächlich einfließenden Belastungen:

Alle Preise ausgenommen der Grundpreise beziehen sich auf kWh. Alle Bruttopreise sind auf zwei Nachkommastellen gerundet.

3. Verrechnungspreise (pro Jahr)

je Wechselstromzähler 15,33 € 18,24 €

je Drehstromzähler 25,76 € 30,65 €

je 1/4-Stunden- 
Leistungszähler 62,65 € 74,55 €

für Tarif- und Lastschaltungen
je Kundenanlage 22,05 € 26,24 €

je Stromwandlersatz 33,75 € 40,16 €

Prepaymenteinrichtung 60,00 € 71,40 €

2.  Wärmepumpen / unterbr.  
Verbrauchseinrichtungen

Gesondert gemessene, fest angeschlossene Verbrauchseinrich-
tungen, deren Elektrizitätsbezug unterbrochen werden kann

Arbeitspreis für Wärmepumpen (je kWh)

ohne Schwachlastregelung 
(bei Bestandsanlagen) 29,21 ct 34,76 ct

Grundpreis (pro Jahr) 35,00 € 41,65 €

mit Schwachlastregelung  
für die gesamte Kundenanlage

· Hochtarifzeit (HT) 29,21 ct 34,76 ct

· Niedertarifzeit (NT) 26,60 ct 31,65 ct

 Grundpreis (pro Jahr) 35,00 € 41,65 €

Arbeitspreis für Wärmestrom  
für Raumheizungsanlagen (je kWh)

bei gemeinsamer Messung (bei Bestandsanlagen)

· Hochtarifzeit (HT) 33,58 ct 39,96 ct

· Niedertarifzeit (NT) 26,19 ct 31,17 ct

· Grundpreis (pro Jahr) 99,42 € 118,31 €

bei getrennter Messung

· Hochtarifzeit (HT) 29,21 ct 34,76 ct

· Niedertarifzeit (NT) 26,60 ct 31,65 ct

· Grundpreis (pro Jahr) 35,00 € 41,65 €

Verrechnungspreise (siehe Ziffer 3)

1.  Für Kunden  
ohne Leistungsmessung 

Innerhalb des Netzgebietes der Stadtwerke Forchheim GmbH

Arbeitspreis (je kWh)

ohne Schwachlastregelung 31,33 ct 37,28 ct

mit Schwachlastregelung 

· Hochtarifzeit (HT) 33,58 ct 39,96 ct

· Niedertarifzeit (NT) 27,30 ct 32,49 ct

Grundpreis  
(pro Jahr) 99,42  € 118,31 €

Verrechnungspreise (siehe Ziffer 3)

FO | BASIS



Die Preise beinhalten die Netznutzungsentgelte sowie alle derzeit gültigen gesetzlichen Umlagen, Abgaben und Energiesteuern. Bruttopreise sind Endpreise inkl. der aktuell geltenden gesetzlichen Mehrwert-
steuer.

ENERGIEMIX DER STADTWERKE FORCHHEIM GMBH

Bis zu 24.000 kWh Verbrauch Ab ca. 24.000 kWh Verbrauch Ab 76.500 kWh Verbrauch

netto brutto netto brutto netto brutto

Arbeitspreis (je kWh) 9,57 ct 11,39 ct Arbeitspreis (je kWh) 9,32 ct 11,09 ct Arbeitspreis (je kWh) 9,13 ct 10,86 ct

Grundpreis (pro Jahr) 132,00  € 141,24 € Grundpreis (pro Jahr) 192,00 € 205,44 € Grundpreis (pro Jahr) 345,00  € 369,15 €

FO | BESTGAS (SONDERPRODUKT *1  ) *1 gesonderter Vertragsabschluss notwendig

ERDGAS

Bis zu 3.000 kWh VerbrauchBis zu 3.000 kWh Verbrauch Ab 3.000 kWh VerbrauchAb 3.000 kWh Verbrauch

netto brutto netto brutto

Arbeitspreis (je kWh) *1 12,12 ct 14,42 ct Arbeitspreis (je kWh) *1 10,94 ct 13,02 ct

Grundpreis (pro Jahr) *1 36,00  € 38,52 € Grundpreis (pro Jahr) *1 72,00 € 77,04 €

GRUNDVERSORGUNG

Allgemeine Preise und Bedingungen der Versorgung von Haushaltskunden mit Erdgas im Sinne von § 3 Nr. 22 des Energiewirtschaftsgesetzes im Rahmen der Grundversorgung: 
„Haushaltskunden“ im Sinne von § 3 Nr. 22 des Energiewirtschaftsgesetzes sind Letztverbraucher, die Energie überwiegend für den Eigenverbrauch im Haushalt kaufen oder die Energie für berufliche, 
landwirtschaftliche oder gewerbliche Zwecke nutzen und einen Jahresenergieverbrauch von 10.000 Kilowattstunden übersteigen.

Alle Preise ausgenommen der Grundpreise beziehen sich auf kWh. Alle Bruttopreise sind auf zwei Nachkommastellen gerundet.

Die Nettopreise beinhalten die Entgelte der Netznutzung, des Messstellenbetriebs, der Messung, Konzessionsabgabe, Energiesteuer, die Bilanzierungsumlage und Gasspeicherumlage sowie die 
Kosten des Brennstoffemissionshandels nach BEHG. Alle Bruttopreisangaben enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Alle Preise ausgenommen der Grundpreise beziehen sich auf kWh. Alle Bruttopreise sind auf zwei Nachkommastellen gerundet.

Alle Preise ausgenommen der Grundpreise beziehen sich auf kWh. Alle Bruttopreise sind auf zwei Nachkommastellen gerundet.

*1 Erläuterung zur Zusammensetzung der Grundversorgungs tarife und zu den tatsächlich einfließenden Belastungen: In den jeweiligen Arbeits- und Grundpreisen sind die Beschaffungs- und Vertriebs-
kosten, die Entgelte des Netzbetreibers, die Energiesteuer, die Bilanzierungsumlage und Gasspeicherumlage sowie die Kosten des Brennstoffemissionshandels nach BEHG und die gesetzliche Mehrwertsteu-
er enthalten. Die Höchstbeträge für die Konzessionsabgabe hängen vom Jahresverbrauch ab und betragen maximal 0,61 ct/kWh

    
Stand: 24.10.2023

Energieträger

Kernenergie 6,5% 0,0% 3,40% 6,6%
Kohle 38,9% 0,0% 20,30% 32,5%
Erdgas 12,6% 0,0% 6,60% 10,8%
Sonstige fossile Energieträger 1,6% 0,0% 0,84% 1,2%
Erneuerbare Energien, gefördert nach dem EEG 0,0% 58,9% 58,93% 40,7%

40,4% 41,1% 9,92% 8,2%

Umweltauswirkungen

CO2-Emissionen 434 g/kWh 0 g/kWh 227 g/kWh 377 g/kWh

Radioaktiver Abfall 0,0002 g/kWh 0,0000 g/kWh 0,0001 g/kWh 0,0002 g/kWh

1) Quelle: BDEW, Stand: 07.08.2023
2) Dieser Energiemix gilt für folgende Produkte: FO|Natur und individuelle Grünstromprodukte

Kernenergie
Kohle 
Erdgas
Sonstige fossile Energieträger
Nach dem EEG geförderte EE
Sonstige Erneuerbare Energien

Erneuerbare Energien mit Herkunftsnachweisen, 
nicht gefördert nach dem EEG

Energiemix der Stadtwerke Forchheim GmbH für das Bezugsjahr 2022                                       
(Stromkennzeichnung gemäß § 42 EnWG)

Stadtwerke Forchheim GmbH
gesamt

(ohne EEG-Umlage)
Stadtwerke Forchheim GmbH

Grünstromprodukte 2)          

Stadtwerke Forchheim GmbH
ohne Grünstromprodukte
(nicht-privilegierte Kunden) Deutschland 1)
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